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Dr. Karl-Friedrich Raqué     Gutleuthofweg 32/5       69118 Heidelberg 
 

   06221/ 808 140                                   06221/ 7355979                  kf@raque-family.de 
 
    
      
 
Planungsbüro Piske 
In der Mörschgewanne 34 
67o65 Ludwigshafen 
 
            
           Heideberg, 07.06.2019 
 
 
 
 
 
Stellungnahme des Naturschutzbeauftragten 
 
Entwurf des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften "Pfaffengrund 
- Industrie- und Gewerbegebiet Kurpfalzring" 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bei dem o.g. Gebiet handelt es sich derzeit um naturferne, stark versiegelte Flä-
chen, die nach dem Klimagutachten der Stadt Heidelberg aus dem Jahr 2015 
durch ihre starke Überbauung und der mangelhaften Verschattung eine etwa 3o 
C  höhere bodennahe Lufttemperatur als das überwiegende Heidelberger Stadt-
gebiet aufweisen. Ursache hierfür ist vor allem das sehr geringe Vorkommen 
von Stadtgrün, das hierbei keinen ausreichenden Beitrag zum lokalen Klima-
schutz leisten kann. Die derzeit verfügbaren unversiegelten Freiflächen haben 
nur eine Größe von 4300 m2. Deren Bestand ist jedoch durch eine vorliegende 
Bauvoranfrage weiterhin gefährdet. 
 
Deshalb begrüße ich die Aufstellung eines Bebauungsplanes, in dem notwendige 
Belange des Klima-, Arten- und Naturschutzes aufgeführt und festgeschrieben 
werden. Besonders erwähnen möchte ich die in Kap. 5 (Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft),  
Kap. 7 (Bindungen für die Erhaltung und das Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen) sowie die unter C: Hinweise zum Arten-
schutz  in den textlichen Festsetzungen zum B-Plan gemachten  Aussagen.  
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Desweiteren verweise ich auf die im Umweltbericht in der Begründung nach § 9 
BauGB zum B-Plan besonders in Kap. 4 dargestellten und zu treffenden Maß-
nahmen und Aussagen, denen ich ohne Einschränkungen zustimme. 
 
Wünschenswert wäre jedoch  auch, sofern es die Planungen ermöglichen, den 
defizitären Grünanteil durch ökologisch sehr wertvolle Blühbrachen und nicht 
genutzte Ruderalflächen  zu erhöhen.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Dr. Karl-Friedrich Raqué 
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